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UNTERSUCHUNGEN

ZUR

WALSERFRAGE.

Von

ROBERT HOPPELER.





Die nachstehende Arbeit bildet die Erweiterung zweier, am

9. und 2fi. Februar 1907 im Schosse der Antiquarischen Gesellschaft

in Zürich und der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft

in Cur gehaltenen Vorträge. Veranlassung, mich eingehender
mit der sogenannten < Walserfrage > zu beschäftigen, gab eine

Dissertation der Berner juristischen Fakultät, betitelt

«Rechtsgeschichte der freien Walser in der Ostschweiz>,
verfasst von Erhard Branger.1) Wenn diese auch

manch'beachtenswertes Resultat zutage gefördert, so kann man ihr doch

nicht in allen Punkten beipflichten. Es gilt dies namentlich
hinsichtlich der Darstellung der Rechtszustände des deutschen Oberwallis

im Mittelalter und den daraus abgeleiteten, zum Teil
unhaltbaren Schlussfolgerungen.

Meine Ausführungen stützen sich lediglich auf urkundliches,

teilweise noch ungedrucktes Material. Leider stand mir

solches für die Vorarlbergischen Tal schaffen nur in sehr

beschränktem Masse zur Verfügung. Reichlicher flössen dagegen

die Quellen iür die Landschaft Sargans und das Gebiet
der Abtei Pfävers dank der Zuvorkommenheit seitens des

derzeitigen Stiftsarchivars von St. Gallen, Herrn Jos. Müller.
Noch sei bemerkt, dass, da sich z. Z. eine einlässliche

Darstellung der Rechtsverhältnisse des Oberwallis in Vorbereifung

befindet, ich mich im ersten Teil meiner Studie auf die allernot-

wendigsten Quellenzitate beschränkt habe.

') Mit rrkuiKlcniinlin njr > in Heft 11 der von ('mür
herausgegebenen Abhandlungen zum schweizer. Kocht > (Bern 1905).



4 Untersuchungen zur Walserfrage.

Es darf heute, nach den gründlichen Untersuchungen Z i m -

merlis über «Die Sprachgrenze im Wallis:»1) als

ausgemacht gelten, dass das WTalliser Rhonetal in seiner ganzen
Ausdehnung einst, wenn auch in den obersten Partien nur spärlich,
von einer romanischen Bevölkerung bewohnt gewesen ist,
und ebenso dürfte hinsichtlich der Herkunft des deutschen
Elementes im Oberwallis mit ziemlicher Sicherheit feststehen,
dass dasselbe aus dem jetzigen Bern eroberland (Haslital) —
über die Grimsel — hinübergewandert und, allmählich talabwärts

vordringend, bis L e u k festen Fuss gefasst hat, mit andern Worten,
dass die Oberwalliser alamannischen Stammes sind.

Über den Zeitpunkt dieser Einwanderung gehen die

Meinungen freilich noch immer auseinander. Zimmerli hält dafür,
dass sie « frühestens in der ausgehenden Karolingerzeit, in keinem

Falle in der grossen Wanderepoche stattgefunden»2), während
J. Rudolf Burckhardt in seinen, vor sechzig Jahren erschienenen,

für die damalige Zeit grundlegenden «Untersuchungen
über die erste Bevölkerung des Alpengebirgs» die

Ansicht aussprach: «Im allgemeinen scheint die deutsche

Bevölkerung im Wallis nicht sehr alt zu sein, indem erst nach
1200 deutsche Ortsnamen hier vorkommen»3).

Einen Anhaltspunkt für die Fixierung der Chronologie
gewährt übrigens unseres Erachtens der der Mitte des 11.

Jahrhunderts angehörige Einkünfte-Rotulus des Sittener
Domkapitels, welcher alle Ortlichkeiten des Rhonetales, da

dasselbe begütert war, aufzählt, darunter als zuoberst gelegen,

Rannia (Raron), Vesbia (Visp) und die villa Natrensis
(Naters)4). Aus dem Goms werden keine aufgeführt. Besass das

*) Die deutsch-franz. Sprachgrenze in der Schweiz. III.
Teil. (Basel und Genf 1899.)

3) A. a. 0. S. 98.

:i) Archiv f. Schweizer. Gesch. Bd. IV, S. 101.

4) Gremaud, Chartes Sedunoises Xr. 8 (Mein, et docum.
p üb lies par la Soc. d'hist. de la Suisse Romande, t. XV1I1).
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Kapitel dort keinerlei Rechtungen? Oder war diese Gegend
überhaupt noch nicht kultiviert?

Wenn die Behauptung Burckhardts, das Vorhandensein einer
Kirche beweise eine weit frühere Anlage der betreffenden
Ortschaft, richtig ist1), so musste die Kolonisation von Aernen,
Moerel, Loetschen, Münster mindestens zu Ende des
11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts erfolgt sein, ihr
Aufblühen demnach mit der Festsetzung deutscher Siedler in
unmittelbarem Zusammenhange stehen, da die erwähnten Orte erst
zwischen 1214 und 1235 urkundlich als Pfarreien genannt werden2).

Jedenfalls ist es Tatsache, dass im 12. Jahrhundert im Oberwallis

eine deutsch redende Bevölkerung ansässig ist, welche,
rasch erstarkend, seit der zweiten Hälfte des 14. mit kräftiger
Hand in die politischen Verhältnisse der Rhonetalschaft eingreift
und wählend eines Zeitraumes von beinahe vierhundert Jahren
den ausschlaggebenden Faktor in deren Entwicklung gebildet hat.

Erst die Verfassung vom 3. August 1839 hat die Vormachtstellung

des deutschen Elementes im Wallis endgültig gebrochen
und den politischen Schwerpunkt des Kantons in den untern
Landesteil verlegt.

* *
*

Über die Rechtszustände des Oberwallis vor dem 13.
Jahrhundert sind wir mangels Urkunden recht dürftig unterrichtet.
Immerhin lassen sie sich mit Hülfe Jüngern Quellenmaterials in
den Grundzügen erkennen. Reichlicher fliesst dieses erst von
zirka 1200 an. Leider sind die «für eine Darstellung der alten
und vielfach bis auf den heutigen Tag bewahrten genossenschaftlichen

Verhältnisse und Rechte» äusserst wertvollen «Bauernzünfte

» noch nicht publiziert3).

') A. a. 0. S. 100.

*) Gremaud, Documenta relatif8 a l'hist. du Vallais Nr.
242,^247, 390, 613. — Auf eine frühere roman. Bevölkerung daselbst
weisen unzweideutig die Ortsnamen.

3) Andreas Heusler, Koch tsq uel Ion des Cantons Wallis
(Basel 18901. S. 42.



C Untersuchungen zur Walserfrage.

Weitaus der bedeutendste Grundherr im Haupttal der

Rhone, ob dem Pfynwald bis zur Furka, wie in den zahlreichen
Seitentälern war das Hochstift Sitten, genauer das bischöfliche

Tafelgut (mensa episcopalis). Von ihm hieng der urbari-
sierte Grund und Boden ab, von ihm die Allmenden und Alpen.
Wie anderwärts in alamannischen Landen, scheint das Privatland
anfänglich in Hüben (mansi) abgeteilt gewesen zu sein, welche
sich jedoch im Laufe der Zeit mannigfach zersplitterten. Immerhin
lässt das häufige Vorkommen von mansuarii noch im spätem
Mittelalter — solche werden namentlich im Goms (zu Müuster,
Gluringen, Selkingen, Aernen etc.)!) und in den Pfarreien Naters2)
und Visp3) namhaft gemacht — den Schluss auf eine
verhältnismässig späte Kolonisation der in Frage stehenden

Landstriche zu. An diese erinnert auch eine bis tief ins 14.
Jahrhundert hinein bestehende, ausschliesslich auf Hubgut lastende,

ursprünglich jedenfalls hoheitliche Abgabe, «Landherrendienst
» geheissen4).

Von allem Gut, das der Bauer nach Lehenrecht besitzt5),
wird das servi cium, der Grundzins, in der Regel jedes Jahr —
mit Verdoppelung bei Nichtinnehaltung des Termins — entrichtet,
ehedem in natura, später zum Teil oder ganz in Geld, beim
Wechsel von Lehenherr oder Lehenmann, oft nur des einen von
ihnen, ausserdem das placitum, der Ehrschatz. Gewöhnlich

beträgt dieser das doppelte eines Jahresziuses. Ist damit
zugleich die Lehenerneuerung (hominium oder homagium)
verbunden, so wird das Lehen als feudum homagii ligii
bezeichnet, fällt sie aber weg, als feudum planum. Unterlassung

") Gremaud Nr. 505, 725, 1167, 1617, 2159. 2195, 2218.

2) Ebendas. Nr. 369.

3) Ebendas. Nr. 306 u. 1465.

4) Vgl. Hoppeler, Über Landherrendienst im An zeig,
f. Schweiz. Gesch.. Bd. X. S. 167 168.

5) Für das folgende vgl. auch meine «Notizen zur Wallis er
Kechtsgeschichte des Mittelalters - in «Blätter a. d. Wallis.
Gesch.». Bd. III. S. 446 ff.



Untersuchungen zur Walserfrage. 7

des homagium oder Nichtbezahlung des placitum ziehen den Verlust

des Lehenobjektes nach sich. Der gleiche Fall tritt ein,
wenn ein Lehenmann ohne Erben mit Tod abgeht, da bei weitem
die Mehrzahl der Lehengüter den Charakter von E r b 1 e h e n

{feuda perpetua) trägt.
Ausser servicium und placitum haftet aber auf einem grossen

Teil des urbarisierten Grund und Bodens noch die tallia oder

stura (Teile, Steuer), eine Abgabe, deren Höhe mehr oder
minder in dem willkürlichen Ermessen des Herrn (tallia ad miseri-
cordiam) liegt. Die Inhaber von solchen tellenpflichtigen Gütern,
homines talliabiles geheissen1), sind, im Gegensatze zu den

persönlich freien homines ligii, Unfreie, Hörige. Sie
bilden die Mehrheit der Bevölkerung des deutschen Oberwallis.
Zu ihnen gehören auch die mansuarii. Nur sie geben den Fall,
in der Walliser Rechtssprache des Mittelalters chiminagium,
deutsch usferte genannt2). Homines ligii, welche in den Besitz
von Steuergut gelangen, sind teilenpflichtig; unsicher dagegen ist,
ob deren Kinder, die auf solchem geboren werden, in den Stand
der Hörigkeit treten.

Über Einzug und Abzug sprechen sich, soweit mir
ersichtlich, die Quellen nirgends aus. Dass indes die Freiheit des

letztern überall zu Recht bestund, erhellt aus der später zu
erörternden grossartigen Kolonisationstätigkeit der deutschen Walliser.

Was schliesslich die Waffen pflicht betrifft, so erstreckt
sich diese auf homines talliabiles wie homines ligii.

Verschwindend klein im deutschen Oberwallis ist die Zahl
der freien Bauern. Alles, was schon darüber geschrieben
worden ist, entbehrt jeglicher historischen Grundlage. Dass es
da und dort, insbesondere am Eingang der Vispertäler, in der

Gegend um Toerbel und Gspon, vereinzelte Gemeinfreie
gegeben, resultiert u. a. aus der urkundlichen Erwähnung freien

') < homines vocati de Telle.c Gremaud Nr. 1439.
2) Näheres hierüber in in ei nein Art. <• Chiniinagium oder

usferte. (' Anzeig. f. Schweiz. Gesch.» 1907 Nr. 3.1
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Grund und Bodens (allodium). Selbständige Genossenschaften
scheinen sie indessen nirgends gebildet zu haben ausser zu Biel,
in der Pfarrei Münster, wo in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts die Freien von Moerel die Vogtei über die dortigen
«liberi allidotarii, quibus wlgariter dicitur eigenseein»1),
innehatten. Dafür empfiengen sie jährlich von ihnen 11 Pfg. an
Geld zu Vogtrecht. Auch besassen jene das Recht, ihnen aus
ihrer Mitte einen Richter zu setzen2). Von Auswärtigen konnten
diese freien Leute nur vor dem Gerichtsstab der Herren von
Moerel belangt werden. In der Folgezeit ist von ihnen nicht
mehr die Rede; wahrscheinlich haben sie sich unter den Leuten
der «Grafschaft» verloren.

Jede Niederlassung (Dorfschaft) — oft deren mehrere
zusammen — besass in der Regel ihre besondere Allmende (pascua,
almeyn), Waldungen und Alpen, deren Nutzung sich stets an
den Besitz eines Talgutes knüpft. Dem Grundherrn werden
darab bestimmte Abgaben, zumeist in Milchprodukten (Käse, Butter,
Zieger) bestehend, entrichtet. Die Nutzungsberechtigten (comparti-
cipes) — homines talliabiles sowohl als homines ligii — bilden
jeweilen eine Genossenschaft (Allmend oder Alpgenossenschaft)

mit genau umschriebenen Satzungen, <burzünfften>
geheissen, welche schon frühzeitig schriftlich festgelegt worden
sind3). Das älteste, uns überlieferte Dokument dieser Art ist
die Alpordnung der beiden Dorfschaften Ulrichen und Reckingen

') Heusler a. a. 0. Übersicht Xr. 444. — Kaum richtig dürfte
Huber, System und Gesch. des Schweiz. Privatrechtes. Bd.IV,
S. 216 Anm. 12 diese Stelle interpretiert haben. Gegen seine Ansicht
spricht allein schon der Satz: «et non tenehamur ab eis exigere ser-
vicium neque placitum» etc.

2) «Insuper dicti homines infra XL annos non habebant maiorem
neque psalterum. nisi aliquem, que in ego [Marquardus] vei dictus
pater meus dominus Chunradus eis proposuerit procuratorem et
defensorem, et hoc hominem aliquem inter ipsos.» Urk., dat.
1277 März 6. Moerel. Gremaud Xr. 849.

3) Vgl. Heusler, Rechtsquellen a. a. 0. S. 42.
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für die Eginenalp aus dem Jahre 1240 x). In der Folge
erscheinen auch Münster und Geschinen daselbst teilberechtigt. Zu

Ende des 14. Jahrhunderts partizipieren an den dortigen 500

Kuhrechten Ulrichen mit 180, Reckingen mit 160, Münster und

Geschinen zusammen mit ebensoviel2). Eine andere grosse

Alpgenossenschaft ist diejenige, welche die Dörfer Obergestelen,
Oberwald und Unterwasser umfasste. Wir erwähnen derselben,

weil deren von 1415 datiertes Statut, dem eine ältere «bur-

aunfft» zugrunde liegt3), das früheste in deutscher Sprache

ubgefasste ist4). Zahlreich waren die kleineren Genossenschaften.

Zentren der bischöflichen Administration sind Aernen,
Naters, Visp, Raron und Leuk. Jede dieser Örtlichkeiten

ist Sitz eines Meiers. Gewöhnlich deckt sich dessen

Verwaltungskreis mit dem Umfang des betreffenden Pfarrsprengels.
Eine Ausnahme macht allein das Meieramt Aernen, welches

die beiden Kirchspiele Aernen und Münster — ohne die

«Grafschaft»5) — umscliliesst6).
Dem Meier kommen auch niedergerichtliche Befugnisse

zu. Der eigentliche Stellvertreter des Bischofs in
der Rechtspflege war aber ursprünglich der Viztum (vice-

dominus). Seine wesentlichsten Funktionen sind: «ferre arma et

dominum episcopum defendere cum armis, episcopatum suum et

terram suam. — Item exercere officium vicarie, quod est

adnimaversio in facinorosos homines et cognitio in criminalibus

') Urk., dat. 1210 Oktober 23. Münster. Gremaud Nr. 2170.

-) Urk., dat. 1391 Juni 27. und 1395 Mai 5. Keckingen. Pf.-Arch.
Keckingen Nr. 11 und 14. Vgl. auch unten S. 26.

8) Item ist gmacht wie in der alten burzunfft deron von
Gestillen, von Wald und von undren Wassren. > Vgl. die nachfolgende

Anm.
4) Urk., dat. 1415 Mai 3. Obergestelen. Gremaud Xr. 2627.

*') Über diese unten S. 11.

6) Vgl. Hoppol er, Über den Ursprung und die Bedeutung
der sieben Zehnton (les Ober-Wallis im «Anzeiger f. Schw.
Gesch. Bd. X. S. 147—149.
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causis et civilibus seu pecuniariis » x). Ferner führt er die Aufsicht
über die Waldungen, Allmenden und Alpen, über die öffentlichen
Strassen und Brücken und sorgt für deren Instandhaltung2).

Anfänglich scheint der Vizedominus von Sitten, als

Rechtsnachfolger des alten advocatus, dieses Amt im ganzen bischöflichen

Wallis ausgeübt zu haben. Später hat jeder Verwaltungsbezirk

(Meieramt) seinen besondern Viztum. Durchweg liegt der

Vizedominat in den Händen freier Herren; dasselbe gilt von
den Meierämtern des Haupttales3).

Zweimal im Jahre, im Mai und Herbst, hält der Vizedominus
auf dem Dinghof Gericht (placitum generale), an dem alle, die

Hofgut besitzen — homines talliabiles und homines ligii — zu

erscheinen pflichtig sind. Bei dieser Gelegenheit hat er Anspruch
auf das receptum. In der Zwischenzeit pflegt ihn der Meier

zu vertreten, was im Laufe der Zeit eine völlige Kompetenzenverschiebung

der beiden zur Folge hat4). Seit dem 13. Jahrhundert
sind die Funktionen des Viztums in der Hauptsache auf die beiden

Dingmonate des Jahres — daher der Ausdruck «menses vidomp-
dales5) — beschränkt, in den zehn übrigen richtet der Meier. In
Moerel hält der letztere während des ganzen Jahres
Gericht6), in Visp dagegen sind dem Vizedominus alle
Fälle von Hochverrat reserviert7), in Leuk und Raron
ebenso Streitsachen um Hubgut8). Auf weitere Einzelheiten

kann hier nicht eingetreten werden.
Überall im Oberwallis ist nun aber ein grosser Teil des

Grund und Bodens dem Hochstift Sitten im Laufe der Zeit ent-

') Gremaud Xr. 623.

-) Ebendas. Xr. 1738.

3) Hiezu Hoppeler, Über freie Herren (Blätter aus d.

Wallis. Gesch.» Bd. III), S. 461 f.

4) Vgl. Heusler, Rechtsquellen a. a. 0. S. 10.

5) Gremaud Xr. 2183.

6) Gremaud Xr. 1439. Die Erklärung hiefür unten.
7) Ebendas. Xr. 1366.

8) Gremaud. Chartes Sedunoises Nr. 50.
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fremdet, dessen Obereigentum rein nominell geworden.
Es sind dies die mitunter ziemlich umfangreichen Herrschaftsgebiete

grosser und kleiner Vasallen. Daneben gibt es eine Reihe

von Grundherrschaften freier Herren sowie des

Domkapitels. Indessen stehen auch diese Edeln, fast ausnahmslos,

in irgend einem Dienstverhältnis nicht nur zum Bischöfe, sondern

oft zugleich zum gräflichen Hause Savoien, so dass sich die

Rechtsverhältnisse der obern Rhonetalschaft im spätem Mittelalter
bisweilen äusserst komplizieren.

Da ist vorerst Niedergestelen (Castellione, Castellio)
mit dem sich gen Norden öffnenden, langgestreckten Loetschen-
tal (vallis de Lyehc, Liech) anzuführen, wo die Freien von
Turn, Inhaber des Meierarntes zu Sitten, hohe und niedere

Gerichte besassen. Ausgedehnte Gerechtigkeiten kamen diesen

ferner im Nicolai tal bis zuoberst nach Zer matt (Praborny)
zu. Weniger abgerundet war der Besitz der Freien von Ruron,
der E s p e r 1 i n derer von Weingarten (de Vineis) und vieler

andern.

Zu Moerel und G r e n g i o 1 s erscheint seit alters Savoien
als Grund- und Gerichtsherr. Für diese Herrschaft (ccomitatus

Morgie^) huldigten ihm bis in die zweite Hälfte des 12.

Jahrhunderts die Grafen von G rang es, seit diesem Zeitpunkte
die Bischöfe von Sitten. In der Folge wurde Moerel eines

der bischöflichen Verwaltungszentren des Oberwallis ]).

Mit Moerel verbunden war von jeher die «communitas
comitatus parrochie de Monasterio», die sogenannte

«Grafschaft», umfassend die Dorfschaften Selkingen, Biel,

Ritzingen und Gluringen. Sie hatte zwar ihren besondern Meier

(Richter), dagegen waren die Leute zur Teilnahme an den Mai-

und llerbstgerichten in Moerel oder Grengiols verpflichtet. Erst

1344 machten sie sich davon frei2).

') Vgl. oben S. il und Hoppeler, Über den Ursprung und
die Bedeutung der sieben Zehnten a. a. O.

*¦*) Gremaud Xr. 2195.
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Nach Moerel benannte sich eine aus der Gegend am Lago
Maggiore eingewanderte edle Familie, wahrscheinlich ein Zweig
der Grafen de Castello-Crollamonte1), welche in den

Pfarrsprengeln Moerel und Naters, auch im Goms, namentlich
aber in der Talschaft Simpeln sehr begütert war2). Im Jahre
1257 gingen jedoch die letztern Rechtungen3) durch Kauf von
Wilhelm von Moerel, Sohn Junker Conrads sei., an den Sittener
Viztum Jocelin de Castello und dessen Erben über4). Auch
dieses Adelsgeschlecht ist ennetbirgischen Ursprungs. Jo-
celins Bruder Peter trug vom bischöflichen Tafelgut das Meieramt

zu Visp zu Lehen. Infolge der Heirat seiner Tochter Aldisa
gelangte dieses mit anderem im Oberwallis gelegenen Besitz an
seinen Schwiegersohn, den Grafen Gottfried III. von Biand-
rate, aus dem Novaresischen, und dessen Nachkommen5).

Die Biandrate rangieren im 13. und der ersten Hälfte des

14. Jahrhunderts unter den ersten Dynastenfamilien des Walliser
Rhonetales. Ihre Besitzungen erstreckten sich von Visp hinauf
bis in das Goms, allwo ihnen der Vizedominat zustand, über die

Vispertäler und, jenseits des Gebirges, im Sesiatal6), im Val

') Ferdinand Schmid, Verkehr und Verträge zwischen
Wallis und Eschental vom 13. bis 15. Jahrh. («Blätter a. d.

Wallis. Gesch. > Bd. I. S. 153); ders., Die Gerichtsbarkeit von
Moerel. (Ebendas. Bd. II, S. 43.) — Tatsächlich haben noch etliche
Glieder derer von Moerel den «gräflichen» Titel geführt. Vgl.
Gremaud Xr. 281 und 309.

2) Gremaud Nr. 638 und 1157. Hiezu oben S. 8.

J) «omnes homines. quos habebam in valle de Simplun et quicquid

iuris, actionis et dominii habebam in eosdom.»

4) Urk.. dat. 1257 Febr. 25. Xaters. Gremaud Xr. 638.

5) Auf die Beziehungen der Häuser Castello und Biandrate werde
ich an anderer Stelle zurückkommen. Was Gingins-la-Sarraz, Xo-
tice sur l'hist. des Comtes de Biandrate («Moni, et docum.
de la Suisse romande» t. XX, pag. 442 s.) darüber sagt, bedarf der
Berichtigung.

6) Vgl. die unten S. 14 Anm. 2 zitierte Urk. v. 23. Januar 1241.
Hiezu Böhmer. Retrest. Frid. II. Xr. 3752.
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d'Anzasca — zum Teil von den Castello herrührend ') —, seit

1291 hn Val di Devero und am Simplon2).
Ebenfalls italienischer Herkunft sind die alten Meier de

Saxo zu Naters, deren Vorfahren bereits im 12. Jahrhundert
ins Rhonetal eingewandert sind und mindestens seit 1219 das

dortige Moierutnt in Händen haben. Mit den de Ornavasso
teilen sie sich in den Vizedominat. Zweiglinien von ihnen waren
die Meier von Aernen, die Herren von Brig, von Fiesch, von
Mühlebach und andere.

Es lässt sich hieraus unschwer ermessen, wie nachhaltig im

spätem Mittelalter der italienische Einfluss auf die gesamte
Kulturentwicklung des Oberwallis gewesen seiu muss und tatsächlich
auch gewesen ist. Auf Details kann an dieser Stelle nicht eingetreten

werden, wohl aber darauf hingewiesen, dass das Deutschtum

der Ober walliser den welschen Einwirkungen gegenüber

völlig intakt geblieben ist, im Gegenteil ein

überlegenes Absorptionsvermögen an den Tag gelegt hat.

* **
Bekanntlich hat das deutsche Volkselement des Oberwallis

im spätem Mittelalter eine geradezu staunenswerte Kolonisationskraft

entwickelt. Vom Rhonetal aus besiedelte dasselbe die
Talschaft Simpeln, jenseits der gleichnamigen Passhöhe, setzte sich

nach der Mitte des 13. Jahrhunderts — über den Monte Moro —

am Oberlauf der Anz», zu Macugnaga und Pestarena fest,
und drang einerseits über den Colle d'Orchetta bis Ilimella,
anderseits über den Turlo ins Tal der Sesia bis Alagna3) und

') Urk., dat. 1250 Juni 8. Bannio. Archiv Valeria. Abschriftlich

niitget. von Dr. II. Dübi in Bern.
2) «homines, possessionos et iura omnes et omnia in valle

Deverii et a ponte Crevole, Novariensis dlocesis, usque ad locum

Brige, Sediinensis dioeesis. > Gremaud Nr. 1020.
¦'') Giordani, La colonia tedesea di Alagna-Valsesia e

il suo dialetto (Torino 1891), S. 19 erwähnt eine Überlieferung, nach

der die deutsche Kolonie in Alagna auf einen Heinrich Stauffacher aus

Wallis zurückzuführen wäre. In der Tat scheint es dort vormals eine
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Riva vor. Vielleicht von hier aus, wahrscheinlicher aber aus dem

Val d'Anzasca, haben Rima-San Giuseppe im Sermejizatal,
Careoforo und Rim asco ihre deutsche Bevölkerung erhalten.
Ebenfalls unsicher ist, ob Val Lesa, wo das Hochstift Sitten
bereits im 12. Jahrhundert als Grundherr erscheint1), vom Sesia-

tal aus oder über den früher viel begangenen St. Theodulpass
und die Betta Forca aus dem St. Nicolaital kolonisiert worden.

Issime mit Gabi, Gressoney-St.-Jean und Gressoney-
la-Trinite waren hier die bedeutendsten Siedelungen. Deutsche

sassen ehedem auch in Ayas, deutsch sprach man in Ornavasso

(Urnavas) und Miggiardone im untern Tosatal. Heute
ist dasselbe dort völlig verschwunden, ebenso in einigen andern
der aufgeführten Örtlichkeiten, allerorts aber in starkem Rückgang

befindlich.
Über den Zeitpunkt der Anlage dieser Kolonien besitzen wir

ein paar urkundliche Anhaltspunkte. Careoforo war um
1240 noch eine einfache Alpweide, Besitz der Grafen von
Biandrate2); desgleichen 1256 Macugnaga, Eigentum der Abtei
Arona ara Lago Maggiore3). In einem Dokument vom August
1291 ist dagegen bereits die Rede von «.communi et homini-
bus de Macugnaga», deren deutscher Charakter, im Gegensatz

zu den «hominibus tocius vallis de Valenzasca», angedeutet

Familie dieses Namens gegeben zu haben. Im Bürgerbuch von Zürich
findet sich der Eintrag: ¦ Anthony Giger uß Sesental by Nauara der Steinmetz

ist um 3 gulden zu burger uffgnomen und hat gsehwom mentag
nach Marie Magdalene anno etc. 1520. ¦¦ Seine Nachkommen nennen sich
Stauffacher gen. Gyger oder Gygcr gen. Stauffacher. Gefl. Mitteil. v.
Dr. Fr. Hegi in Zürich.

') Gremaud Nr. 275.

*) «Item et alpem Carcofoni. > Teilungsvertrag der Brüder
Biandrate, dat. 1241 Januar 23. in burgo Venzoni. Orig., Perg., Staatsarchiv

Sitten.
*") «seeunda dicitur alpis de Macugnaga, coheret ei a mane et

a meridie Anza, a sero alpe Hovelli et a monte vallis Solze.» Urk., dat.
1256 August 1. Bianchetti, L'Ossola inferiore II, 157 158 Docu-
mento LIV.
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wird1). Die Besiedelung muss demnach in der Zwischenzeit
erfolgt sein.

Ob und inwieweit die Kolonisation dieser südlichen Alpentäler

durch deutsche Oberwalliser eine spontane gewesen, oder
ob sie unter Einwirkung jener im Rhonetal mächtigen italienischen

Feudalfamilien, von welchen oben die Rede war, erfolgt ist, soll
hier weiter nicht untersucht werden. Erstere Ansicht hat Albert
Schott2) vertreten, letztere Gingins-la-Sarraz3) und Bress-
lau4). Beide Annahmen verwirft in neuerer Zeit Arturo Galan

ti5), indem er überhaupt die Herkunft der Deutschen in den

Monte Rosatälern aus dem Oberwallis bestreitet6).
Leider besitzen wir bis zur Stunde über die erwähnten

Talschaften nur ein äusserst fragmentarisches Urkundenmaterial, so

dass vorderhand von einer Darstellung der dortigen Rechtszustände

im spätem Mittelalter abgesehen werden muss.

Vom Ober-Goms aus haben Oberwalliser sodann, wohl
schon lange vor der Mitte des 13. Jahrhunderts,
durch das Eginental über den früher stark frequentierten
G r i e s p a s s 7) die oberste Talstufe der Tosa, das P o m m a t

') Urk.. dat. 1291 August 10. Almagel. Gremaud Nr. 1021.

-) Die deutschen Colonien in Piemont (Stuttg.-Tübingen
1842).

3) Developpenien t de l'independance du Haut-Vallais
et colKinete du Bas-Vallais im < Arch. f. Schweizer, (iesch.»
Bd. 111. S. 150 ff.

*) Zur Gesch. der deutschen Gemeinden im Gebiet des
Monte Ilona und im Ossolatal in «Zeitschr. der Gesellsch. f.

Erdkunde zu Berlin ». Bd. XVI., S. 182 ff. Vgl. noch Camille
Favre, Etüde sur l'hist. des passages italo-suisses du Haut-
Valais entre Simplon et Mont-Kose in diesem «Jahrbuch»
Bd. VIII, S. 191 ff.

•') .1 Todeschi sul versaute meridioiiale delle Alpi (Roma

1885).
<!) (legen ihn wendet sich entschieden G. Morosi im "Archivio

storico Italiano» t. XX, pag. 218 ff. Immerhin kann ich dessen

Ausführungen nicht in allen Teilen beipflichten.
7) Vei. unten S. 26. Schon 1310 sicherten sich Uri und Domo
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(ital. Val Formazza) germanisiert. Frutval, Gurvel,
Amsteg (AI Ponte), im Wald, Tuffwald, Andermatt,
Brennighusen (Brand), Bon ei gen und Unterstalden
(Foppiano) sind heute noch mehr oder minder deutsch'). Deutsche

sassen auch in Agaro, einem Seitental des Val di Devero.

Aus Pommat endlich stammen die Bewohner von Bosco
oder Gurin in einem Nebental des Val Maggia, der einzigen

deutschsprechenden Ortschaft des Kantons Tessin. Ohne Zweifel
sind sie über die Vordere und Hintere Furka dahin gelangt2).
Bereits 1253 erhob sich daselbst eine eigene Pfarrkirche3).

Unhaltbar ist die in neuester Zeit aufgestellte Hypothese von
Walliser Siedelungen in der Leventina und andern tessinischen

Talschaften4).

d'Ossola vertraglich gegenseitig die Aus- und Einfuhr von Lebensmitteln

und andern Bedürfnisartikcln (cetera omnia necessaria) zu. Urk.,
dat. 1340 März 28. Denier, Urkunden aus Uri Nr. 110. Freilich ist
nicht ersichtlich, welche Pässe— Griespass-Furka oder S. Giacomo-St. Gotthard

— in Frage kommen.

') Vgl. E. Schwyzer, Bei den Deutschen im Poniatt (Val
Formazza) in «N. Z.-Ztg.» No. 209—212. 1. M. BI. v. 30ff. Juli 1907. Das
älteste mir bekannte, in deutscher Sprache abgefasste Dokument aus Val
Formazza ist ein undatierter, dem Schriftcharaktor nach dem XV. XVI.
Jahrhundert angehöriger Bestallungsbrief für den dortigen Pfarrherni,
den Ed. Schwyzer im «Schweiz. Arch. f. Volkskunde», Bd. X,
S. 178/179 mitgeteilt hat. Inhaltlich erinnert derselbe mehrfach an den

von Andermatt (Ursern), dat. 1481 Mai 20., abgedruckt bei Denier,
Urkunden aus Uri Xr. 348. — Das aus dem Jahre 1487 stammende
lateinische Statut von Pommat, dem wahrscheinlich eine ältere deutsche
Redaktion zugrunde liegt, hat J. Rud. Burckhardt im «Archiv f.
Schweiz. Gesch.», Bd. HI, S. 251 ff., mit Xachtrag in Bd. IV, S. 145—157,
publiziert. Eine nähere Untersuchung seines Inhaltes steht noch aus.

2) Vgl. Dickenmann, Gurin oder Bosco, die deutsche Gemeinde
im Tessin («X. Z.-Ztg.» Xr. 280—283, 1. M. BI. v. 9. ff. Okt. 1906). Über
Bosco existiert eine ziemlich umfangreiche Literatur.

3) Sie ist lt. Stiftungsbrief vom 11. Mai d. J. in der Ehre Marions,
St. Jakobs und St. Christophorus geweiht. J. Hardmeyer, Das deutsche
Dorf Bosco im Tessin. («Schweizer. Rundschau» 1891), S. 366.

4) J. Hunziker, Der Kampf um das Deutschtum. Heft 10:














































































